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Einladung 
Die Sportjugend Pfalz lädt die gewählten Jugendvertreter/innen der Fachverbände mit 
eigener Jugendordnung, die Delegierten der Fachverbände ohne Jugendordnung, die 
Jugendleiter/innen der Sportkreise und die Vorstandsmitglieder der Sportjugend Pfalz 
zur ordentlichen  

Jugendvollversammlung 2010 
am Freitag, den 05. März 2010 um 18.00 Uhr 

in die Mensa des Otto-Hahn-Gymnasiums, Westring 11, 76829 Landau ein. 
 
 
Tagesordnung 

I. Programmatischer Teil 

1. Eröffnung der Vollversammlung und Begrüßung durch den Vorsitzenden 

2. Grußworte 

3. Ehrungen 

4. Referat von Dr. Harald Schmid: 
„Neuerungen im Sportwissenschaftlichen Bereich“ 

5. Diskussion mit dem Referenten 

 
II. Parlamentarischer Teil 

TOP 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Anwesenheit 

TOP 2 Genehmigung der letzten Niederschrift 

TOP 3 Bericht des Vorstandes der Sportjugend Pfalz 

TOP 4 Aussprache zum Bericht 

TOP 5 Änderung der Jugendordnung der Sportjugend Pfalz 

TOP 6 Entlastung des Vorstandes 

TOP 7 Wahl eines Wahlausschusses 

TOP 8 Wahl des Vorstandes der Sportjugend Pfalz 

TOP 9 Wahl der Delegierten zur Vollversammlung der Sportjugend Rheinland-Pfalz 

TOP 10 Anträge 

TOP 11 Wünsche und Anregungen 

TOP 12 Schlußwort der/des Vorsitzenden 

 
Einreichen von Anträgen 

Gemäß § 4 der Jugendordnung der Sportjugend Pfalz sind Anträge mindestens drei Wochen vor der 
Jugendvollversammlung schriftlich mit Begründung beim Vorsitzenden, Bernd Schicker, einzureichen. 
Vorliegende Anträge werden den Delegierten übersandt. 

Spätere Anträge gelten als Dringlichkeitsanträge und können nur mit Zustimmung einer Zwei-Drittel-
Mehrheit zur Beratung und Beschlussfassung kommen. Dringlichkeitsanträge müssen der Versamm-
lungsleitung schriftlich vorgelegt werden. Dringlichkeitsanträge zur Änderung der Jugendordnung sind 
unzulässig. 

 

Kaiserslautern, 23.09.2009 
Sportjugend Pfalz 
Bernd Schicker, Vorsitzender 


